
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.6  Nummer: FS-12-161 IZV Hinweis Migrationsfristen (13.12.2012) 

zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am   13.12.2012   
 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft: Kapitel 1 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

 

Status: 
 Änderung beschlossen am        (Aufnahme in Version  2.7  ) 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Ab 1. Februar 2014 ist für per Sammeldatei eingereichte Überweisungen/Lastschriften das DTAUS-
Format nicht mehr zulässig (Ausnahmen bis 1. Februar 2016). Diese Frist ist in Kapitel 1 (IZV) der 
Anlage 3 des DFÜ-Abkommens darzustellen.  

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  
(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
Zu Beginn des Kapitels 1 (IZV, DTAUS) der Anlage 3 wird folgender Satz eingefügt: 
„Hinweis: Gemäß Verordnung (EU) 260/2012 (SEPA-Verordnung) dürfen Kunden, die nicht Verbraucher sind, nur 
Dateien in dem hier spezifizierten Format einreichen, wenn die Ausführungstermine aller enthaltenen 
Zahlungsaufträge vor dem 1.2.2014 liegt. Ausnahmen regelt das deutsche SEPA-Begleitgesetz.“ 


